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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Polycarbonat-Zusammensetzung mit verbesserter Schmelzefließfähigkeit
bei gleichzeitig guten optischen Eigenschaften und gleichzeitig guter Hydrolysestabilität.

[0002] Die Herstellung von Polycarbonat-Spritzgussteilen erfordert insbesondere bei dünnwandigen Formtei-
len eine ausreichend hohe Schmelzefließfähigkeit für einen einwandfreien Ablauf des Spritzgießvorgangs. Sol-
che Formteile sind je nach Einsatzgebiet den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen ausgesetzt und
müssen dabei eine Vielzahl von Anforderungen einwandfrei erfüllen. Das bedeutet, dass neben den Verarbei-
tungseigenschaften insbesondere die klassischen guten optischen Eigenschaften des Polycarbonats gewähr-
leistet sein müssen. Darüber hinaus dürfen sich diese guten Eigenschaften unter dem relativ häufig auftreten-
den Einfluss von Feuchtigkeit auch bei höherer Temperatur nicht verändern.

[0003] Polycarbonat, das nach dem sogenannten Schmelzumesterungsverfahren, auch Schmelzeverfahren
genannt, aus organischen Carbonaten, wie z. B. Diarylcarbonaten, und Bisphenolen ohne Verwendung zu-
sätzlicher Lösungsmittel in der Schmelze hergestellt wird, gewinnt zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung
und ist daher für viele Einsatzgebiete ein geeignetes Material.

[0004] Die Herstellung aromatischer Polycarbonate nach dem Schmelzumesterungsverfahren ist bekannt und
beispielsweise beschrieben in ”Schnell”, Chemistry and Physics of Polycarbonats, Polymer Reviews, Vol. 9,
Interscience Publishers, New York, London, Sydney 1964, in D. C. Prevorsek, B. T. Debona and Y. Kersten,
Corporate Research Center, Allied Chemical Corporation, Moristown, New Jersey 07960, ”Synthesis of Po-
ly(ester)carbonate Copolymers” in Journal of Polymer Science, Polymer Chemistry Edition, Vol. 19, 75–90
(1980), in D. Freitag, U. Grigo, P. R. Müller, N. Nouvertne, BAYER AG, ”Polycarbonates” in Encyclopedia of
Polymere Science and Engineering, Vol. 11, Second Edition, 1988, Seiten 648–718 und schließlich in Des. U.
Grigo, K. Kircher und P. R. Müller ”Polycarbonate” in Becker/Braun, Kunststoff-Handbuch, Band 3/1, Polycar-
bonate, Polyacetale, Polyester, Celluloseester, Carl Hanser Verlag München, Wien 1992, Seiten 117–299.

[0005] Schmelzepolycarbonate, die organische Phosphorverbindungen wie z. B. Phosphite, Phosphinoxide,
Phosphinite, Phosphonite, Phosphite, Disphosphine, Diphosphinite, Diphosphonite, Diphosphite, Phosphinate,
Phosphonate, Phosphate, Diphosphinate, Diphosphonate und Diphosphatverbindungen enthalten, sind bei-
spielsweise in EP-A-1 412 412 sowie in JP-08-225736 und JP-11-100497 beschrieben. In EP-A-1 412 412
werden die verbesserten Hydrolysebeständigkeiten derart modifizierter Schmelzepolycarbonate erwähnt. Je-
doch enthalten die Offenbarungen keine Hinweise auf eine Verbesserung rheologischer oder optischer Eigen-
schaften eines Polycarbonats.

[0006] Auch Schmelzepolycarbonate, die aliphatische Fettsäureester enthalten sind zahlreich in der Literatur
bekannt, so z. B. aus der US-A-2004225047 oder aus der EP-A-561 638, in denen die verbesserte Entformbar-
keit und Oberflächenqualität von Spritzgussteilen aus derartigen Polycarbonat-Formmassen dargestellt wird.
Hinweise auf eine Verbesserung rheologischer oder optischer Eigenschaften der Polycarbonat-Formmassen
sind aus dieser Offenbarung nicht zu entnehmen.

[0007] JP 02-219855 beschreibt Polycarbonat-Formmassen, die Trialkylphosphate und Ester gesättigter Fett-
säuren enthalten, aber keine Kombinationen mit weiteren Phosphorverbindungen. Es gibt weder Hinweise auf
die Hydrolysebeständigkeit, noch auf rheologische Eigenschaften. Auch ist nicht ersichtlich, ob sich die dort
genannten Eigenschaftsverbesserungen auch auf Schmelzepolycarbonate beziehen.

[0008] EP 561629 enthält Beispiele zu Schmelzepolycarbonat-Formmassen, die Phosphit und aliphatische
Fettsäureester enthalten, und die ein verbessertes Entformungsverhalten aufweisen. Jedoch gibt die Offen-
barung keine Hinweise auf rheologische Eigenschaften oder die Hydrolysebeständigkeit. Vergleichsversuche
zeigen allerdings, dass derartige Formmassen, die Phosphit und aliphatische Fettsäureester enthalten, eine
deutlich verschlechterte Hydrolysebeständigkeit aufweisen, die negative optische und mechanische Verände-
rungen der daraus hergestellten Formkörper zur Folge haben.

[0009] Aufgabe der Erfindung war es daher, Formmassen aus einem Schmelzepolycarbonat herzustellen, das
verbesserte Verarbeitungseigenschaften hinsichtlich Schmelzefließfähigkeit bei gleichzeitig guter Hydrolyse-
stabilität und guten optischen Eigenschaften aufweist.
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[0010] Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass Schmelzepolycarbonate, die eine erfindungsgemäße
Kombination bestimmter organischer Phosphor-Verbindungen und aliphatische Carbonsäureester enthalten,
die obigen Eigenschaftsanforderungen hervorragend erfüllen.

[0011] Um Nachteile des Standes der Technik zu überwinden, wurde die erfinderische Aufgabe durch Her-
stellung von Schmelzepolycarbonat-Formmassen gelöst, die als Phosphor-Verbindungen eine Mischung aus
speziellen Phosphinen, insbesondere Triarylphosphinen und gegebenenfalls Alkylphosphaten enthalten und
aliphatische Carbonsäureester. Die in den Formmassen enthaltenen aliphatischen Carbonsäureester sind Es-
ter aliphatischer langkettiger Carbonsäuren mit ein- oder mehrwertigen aliphatischen und/oder aromatischen
Hydroxyverbindungen. Diese erfindungsgemäßen Formmassen zeichnen sich durch eine verbesserte Schmel-
zefließfähigkeit bei gleichzeitig guten optischen Eigenschaften und bei guter Hydrolysestabilität aus.

[0012] Gegenstand der Erfindung ist daher eine Polycarbonat-Zusammensetzung aus einem sogenannten
Schmelzepolycarbonat, hergestellt aus Kohlensäurediarylester und Bisphenolen in der Schmelze, das spezi-
elle Phosphine, insbesondere Triaryiphosphine, gegebenenfalls Alkylphosphate und aliphatische Carbonsäu-
reester enthält.

[0013] Erfindungsgemäß verwendete Phosphine sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I):

wobei Ar1 und Ar2 gleiche oder unterschiedliche unsubstituierte oder substituierte Arylreste sind und
R' ein unsubstituierter oder substituierter Arylrest oder einer der folgenden Reste (Ia) bis (Ih) ist
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in denen R ein unsubstituierter oder substituierter C6-C14-Aryl-Rest ist und, ”n” und ”m” jeweils unabhängig
voneinander eine ganze Zahl von 1 bis 7 sind und wobei die H-Atome der Reste (Ia) bis (Ic) noch durch
Substituenten ersetzt sein können und wobei
R' noch 4-Phenyl-phenyl oder a-Naphthyl sein kann, wenn beide Ar's in Formel (I) jeweils ebenfalls 4-Phenyl-
phenyl oder α-Naphthyl sind. Hierbei können die 4-Phenyl-phenyl- und die α-Naphthyl-Reste noch Substitu-
enten tragen.

[0014] Bevorzugte Reste Ar in (I) sind Phenyl, 4-Phenyl-phenyl und Naphthyl.

[0015] Geeignete Substituenten der Arylreste Ar in (I) sind F, CH3, CI, Br, J, OCH3, CN, OH, Alkylcarboxy,
Phenyl, Cycloalkyl, Alkyl.

[0016] Geeignete Substituenten für die H-Atome der Reste (Ia) bis (Ic) sind F, CH3, Alkyl, Cycloalkyl, Cl, Aryl.

[0017] Bevorzugte Zahlen ”n” und ”m” sind 1, 2, 3 oder 4.

[0018] Aryl steht jeweils unabhängig für einen aromatischen Rest mit 4 bis 24 Gerüstkohlenstoffatomen, in
denen keines, ein, zwei oder drei Gerüstkohlenstoffatome pro Zyklus (aromatischer Ring aus C-Atomen), im
gesamten Molekül mindestens jedoch ein Gerüstkohlenstoffatom, durch Heteroatome, ausgewählt aus der
Gruppe Stickstoff, Schwefel oder Sauerstoff, substituiert sein können. Vorzugsweise bedeutet Aryl jedoch ei-
nen carbozyklischen aromatischen Rest mit 6 bis 24 Gerüstkohlenstoffatomen. Gleiches gilt für den aromati-
schen Teil eines Arylalkyl-Restes sowie für Arylbestandteile komplexerer Gruppen, (wie z. B. Aryl-carbonyl-
oder Aryl-sulfonyl-Resten.) Beispiele für C6-C24-Aryl sind Phenyl, o-, p-, m-Tolyl, Naphthyl, Phenanthrenyl, An-
thracenyl oder Fluorenyl, Beispiele für heteroaromatisches C4-C24-Aryl in denen keines, ein, zwei oder drei Ge-
rüstkohlenstoffatome pro Zyklus, im gesamten Molekül mindestens jedoch ein Gerüstkohlenstoffatom, durch
Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Schwefel oder Sauerstoff, substituiert sein können, sind
beispielsweise Pyridyl, Pyridyl-N-Oxid, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Thienyl, Furyl, Pyrrolyl, Pyrazolyl, Imi-
dazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl oder Isoxazolyl, Indolizinyl, Indolyl, Benzo[b]thienyl, Benzo[b]furyl, Indazolyl, Chi-
nolyl, Isochinolyl, Naphthyridinyl, Chinazolinyl, Benzofuranyl oder Dibenzofuranyl.
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[0019] Erfindungsgemäß geeignete Phosphine sind z. B. Triphenylphosphin, Tritolylphosphin, Trip-tert.-butyl-
phenylphosphin oder deren Oxide. Bevorzugt wird als Phosphin Triphenylphosphin eingesetzt.

[0020] Beispiele für die erfindungsgemäß einzusetzenden Diarylphosphine sind 1,2-Bis-(di-pentafluorphenyl-
phosphino)-ethan, Bis-(diphenyl-phosphino)-acetylen, 1,2-Bis-(diphenylphosphino)-benzol,

[2,2'-Bis-(diphenylphosphino)- 1,1'-binaphthyl], 2,3-Bis-(diphenylphosphino)-butan, 1,4-Bis-(diphenylphosphi-
no)-butan, 1,2-Bis-(diphenylphosphino)-ethan, cis-1,2-Bis-(diphenylphosphino)-ethylen.

[0021] [Bis-(2-(diphenylphosphino)-ethyl)-phenylphosphin], Bis-(diphenylphosphino)-methan, 2,4-Bis-(diphe-
nylphosphino)-pentan, 1,3-Bis-(diphenylphosphino)-propan, 1,2-Bis-(diphenylphosphino)-propan,

[4,5-O-Isopropyliden-2,3-dihydroxy-1,4-bis-(diphenylphosphino)-butan], Tri-(4-diphenyl)-phosphin und Tris-(α-
naphthyl)-phosphin.

[0022] Die Diarylphosphine können nach den folgenden Literaturhinweisen hergestellt werden: Issleib et al.,
Chem. Ber., 92 (1959), 3175–3182 und Hartmann et al., Zeitschr. Anorg. Ch. 287 (1956) 261–272.

[0023] Es können auch Mischungen aus verschiedenen Phosphinen verwendet werden. Die verwendeten
Phosphine werden in Mengen von 10 bis 2000 mg/kg, bevorzugt von 30 bis 800 mg/kg, besonders bevorzugt
von 50 bis 500 mg/kg bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung eingesetzt.

[0024] Die erfindungsgemäßen Formmassen können neben den eingesetzten Phosphinen bis zu 80%, bezo-
gen auf das eingesetzte Phosphin, an den entsprechenden Phosphinoxiden enthalten.

[0025] Erfindungsgemäß optional verwendete Alkylphosphate sind Verbindungen der allgemeinen Formel (II):

wobei R1 bis R3 H, gleiche oder unterschiedliche linerare, verzweigte oder zyklische Alkylreste sein können. Be-
sonders bevorzugt sind C1-C13 Alkylreste. C1-C18-Alkyl steht beispielsweise für Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Pro-
pyl, n-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, neo-Pentyl, 1-Ethyl-
propyl, Cyclohexyl, Cyclopentyl, n-Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1-Me-
thylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl, 1,3-Dimethyl-
butyl, 2,2-Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Trimethylpro-
pyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl, 1-Ethyl-2-methylpropyl oder 1-Ethyl-2-methylpropyl, n-He-
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ptyl und n-Octyl, Pinakyl, Adamantyl, die isomeren Menthyle, n-Nonyl, n-Decyl, n-Dodecyl, n-Tridecyl, n-Te-
tradecyl, n-Hexadecyl oder n-Octadecyl.

[0026] Erfindungsgemäß geeignete Alkylphosphate sind z. B. Mono-, Di- und Trihexylphosphat, Triisoctylp-
hosphat und Trinonylphosphat. Bevorzugt wird als Alkylphosphat Triisooctylphosphat (Tris-2-ethyl-hexyl-phos-
phat) verwendet. Es können auch Mischungen aus verschiedenen Mono-, Di- und Trialkylphosphaten verwen-
det werden. Die verwendeten Alkylphosphate werden in Mengen von weniger als 500 mg/kg, bevorzugt von
0,5 bis 500 mg/kg, besonders bevorzugt 2 bis 500 mg/kg, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammen-
setzung eingesetzt

[0027] Erfindungsgemäß verwendete aliphatische Carbonsäureester sind Ester aliphatischer langkettiger Car-
bonsäuren mit ein- oder mehrwertigen aliphatischen und/oder aromatischen Hydroxyverbindungen. Besonders
bevorzugt verwendete aliphatische Carbonsäureester sind Verbindungen der allgemeinen Formel (III):

(R4-CO-O)o-R5-(OH)p mit o = 1 bis 4 und p = 3 bis 0 (III)

wobei R4 ein aliphatischer gesättigter oder ungesättigter, linearer, cyclischer oder verzweigter Alkylrest ist und
R5 ein Alkylenrest eines 1- bis 4-wertigen aliphatischen Alkohols R5-(OH)o+p ist.

[0028] Besonders bevorzugt für R4 sind C1-C18 Alkylreste. C1-C18-Alkyl steht beispielsweise für Methyl, Ethyl,
n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, neo-
Pentyl, 1-Ethylpropyl, Cyclohexyl, Cyclopentyl, n-Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethyl-
propyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl,
1,3-Dimethylbutyl, 2,2-Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Tri-
methylpropyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl, 1-Ethyl-2-methylpropyl oder 1-Ethyl-2-methylpro-
pyl, n-Heptyl und n-Octyl, Pinakyl, Adamantyl, die isomeren Menthyle, n-Nonyl, n-Decyl, n-Dodecyl, n-Tridecyl,
n-Tetradecyl, n-Hexadecyl oder n-Octadecyl.

[0029] Alkylen steht für einen geradkettigen, zyklischen, verzweigten oder unverzweigten C1-C18 Alkylen-Rest.
C1-C18-Alkylen steht beispielsweise für Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, n-Pentylen, n-
Hexylen, n-Heptylen, n-Octylen, n-Nonylen, n-Decylen, n-Dodecylen, n-Tridecylen, n-Tetradecylen, n-Hexa-
decylen oder n-Octadecylen.

[0030] Bei Estern von mehrwertigen Alkoholen können auch freie, nicht veresterte OH-Gruppen vorhanden
sein. Erfindungsgemäß geeignete aliphatische Carbonsäureester sind z. B.: Glycerinmonostearat, Palmitylpal-
mitat, und Stearylstearat. Es können auch Gemische verschiedener Carbonsäureester der Formel (III) einge-
setzt werden. Bevorzugt verwendete Carbonsäureester sind Ester von Pentaerythrit, Glycerin, Trimethylolpro-
pan, Propandiol, Stearylalkohol, Cetylalkohol oder Myristylalkohol mit Myristin-, Palmitin-, Stearin- oder Mon-
tansäure und Gemische daraus. Besonders bevorzugt sind Pentaerythrit-tetrastearat, Glycerinmonostearat,
Stearylstearat und Propandioldistearat, bzw. Gemische daraus. Die Carbonsäureester werden in Mengen von
50 bis 8000 mg/kg, bevorzugt von 100 bis 7000 mg/kg bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammenset-
zung eingesetzt.

[0031] Das erfindungsgemäß einzusetzende Polycarbonat wird durch die Schmelzumesterungsreaktion ge-
eigneter Bisphenole und Kohlensäurediarylester in Gegenwart eines geeigneten Katalysators hergestellt. Das
Polycarbonat kann auch durch die Kondensation von Carbonatoligomeren, die Hydroxy- und/oder Carbona-
tendgruppen enthalten, und geeigneten Kohlensäurediarylestern und Bisphenolen hergestellt werden.

[0032] Bevorzugte Carbonatoligomere werden durch die Formel (IV) mit Molekulargewichten von 153 bis
15.000 [g/mol] beschrieben.

[0033] Wobei Y = H oder ein unsubstituierter oder substituierter Arylrest ist.

[0034] Geeignete Kohlensäurediarylester im Zusammenhang mit der Erfindung sind Di-C6- bis Di-C14-aryles-
ter, vorzugsweise die Diester von Phenol oder von alkyl- oder aryl-substituierten Phenolen, d. h. Diphenylcar-
bonat, Dikresylcarbonat und Di-4-tert-butylphenylcarbonat. Am meisten bevorzugt ist Diphenylcarbonat.
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[0035] Zu den geeigneten Di-C6 bis Di-C14-arylestern gehören auch unsymmetrische Diarylester, die zwei
verschiedene Arylsubstituenten enthalten. Bevorzugt sind Phenylkresylcarbonat und 4-tert-Butylphenylphenyl-
carbonat.

[0036] Zu den geeigneten Diarylestern gehören auch Gemische von mehr als einem Di-C6–C14-arylester. Be-
vorzugte Gemische sind Gemische von Diphenylcarbonat, Dikresylcarbonat und Di-4-tertbutylphenylcarbonat.

[0037] Bezogen auf 1 Mol Diphenol, können die Kohlensäurediarylester in Mengen von 1,00 bis 1,30 Mol,
besonders bevorzugt in Mengen von 1,02 bis 1,20 Mol und am meisten bevorzugt in Mengen von 1,05 bis 1,
15 Mol verwendet werden.

[0038] Geeignete Dihydroxyarylverbindungen im Zusammenhang mit der Erfindung sind solche, die der For-
mel (V) entsprechen:

worin
R6 ein substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, Methyl, Propyl, Ethyl, Butyl, Cl oder Br ist und q für 0, 1
oder 2 steht.

[0039] Bevorzugte Dihydroxybenzolverbindungen sind 1,3-Dihydroxybenzol, 1,4-Dihydroxybenzol und 1,2-Di-
hydroxybenzol.

[0040] Geeignete Dihydroxydiarylverbindungen im Zusammenhang mit der Erfindung sind solche, die der For-
mel (VI) entsprechen:

wobei
Z C1 bis C8-Alkyliden oder C5 bis C12-Cycloalkyliden, S, SO2 oder eine Einfachbindung,
R7, R8 unabhängig voneinander ein substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, Methyl, Propyl, Ethyl, Butyl,
Cl oder Br ist und
r, s unabhängig voneinander für 0, 1 oder 2 steht.

[0041] Bevorzugte Diphenole sind 4,4'-Dihydroxydiphenyl, 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfid, 1,1-Bis(4-hydroxphe-
nyl)cyclo-hexan, 1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)benzol, 1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)benzol, 1,4-Bis(4-hydroxyphenyl)
benzol, Bis(4-hydroxyphenyl)methan, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan, 2,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-methylbu-
tan, 2,2-Bis(3_methyl-4-hydroxy-phenyl)-propan, 2,2-Bis(3-chlor-4-hydroxyphenyl)propan, Bis(3,5-dimethyl-
4-hydroxy-phenyl)methan, 2,2-Bis(3,5-d imethyl-4-hydroxyphenyl)propan, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)
sulfon, Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, 1,2-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)isopropyl]benzol, 1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)
isopropyl]benzol, 1,4-Bis[2(4hydroxyphenyl)isopropyl]benzol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethan, 2,4-
Bis(4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 2,2-Bis-(3,5-dichlor-4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis(3,5-dibrom-4-hy-
droxyphenyl)propan, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan.

[0042] Die am meisten bevorzugten Diphenole sind 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethan, 2,2-Bis(4-hy-
droxyphenyl)propan, 4,4'-Dihydroxydiphenyl, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan, 2,2-Bis(3,
5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan und 1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)isopropyl]benzol.
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[0043] Zu den geeigneten Diphenolen gehören auch Gemische von mehr als einem Diphenol; dabei würde
ein Copolycarbonat entstehen. Die am meisten bevorzugten Mischpartner sind 1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)
isopropyl]benzol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexdan, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan, 4,4'-
Dihydroxydiphenyl und 2,2-Bis(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan.

[0044] Zusätzlich kann ein Verzweigungsmittel hinzugefügt werden, wie z. B. Verbindungen, die
drei funktionelle phenolische OH-Gruppen enthalten. Durch die Verzweigung würde das nicht-New-
tonsche Fließverhalten erhöht. Zu den geeigneten Verzweigungsmitteln gehören Phloroglucin, 3,3-Bis
(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydroindol, 4,6-Dimethyl-2,4,6-tris(4-hydroxyphenyl)hepten-2,4,6-Di-
methyl-2,4,6-tris(4_hydroxyphenyl}heptan, 1,3,5-Tris-(4-hydroxyphenyl)benzol, 1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)
ethan, Tris(4-hydroxyphenyl)phenylmethan, 2,2-Bis[4,4-bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]propan, 2,4-Bis-(4-
hydroxyphenylisopropyl)phenol, 2,6-Bis(2-hydroxy-5'-methylbenzyl)-4-methylphenol, 2-(4-hydroxyphenyl)-2-
(2,4-dihydroxyphenyl)propan, Hexakis(4-(4-hydroxyphenylisopropyl)phenyl)orthoterephthalat, Tetrakis(4-hy-
droxyphenyl)methan, Tetrakis(4-(4-hydroxyphenylisopropyl)phenoxy)methan, 1,4-Bis((4',4''-dihydroxytriphe-
nyl)methyl)benzol und Isatinbiskresol, Pentaerythrit, 2,4-Dihydroxybenzoesäure, Trimesinsäure, Cyanursäure.

[0045] Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polycarbonate geeignete Katalysatoren sind beispielsweise
solche der allgemeinen Formel (VII)

worin
R9, R10 R11 und R12 unabhängig voneinander die gleichen oder verschiedene C1- bis C18-Alkylene, C6 bis C10-
Aryle oder C5 bis C6-Cycloalkyle bezeichnen können und X– für ein Anion stehen kann, bei dem das entspre-
chende Säure-Base-Paar H+ + X– → HX ein pKb von < 11 hat.

[0046] Bevorzugte Katalysatoren sind Tetraphenylphosphoniumfluorid, Tetraphenylphosphoniumtetraphenyl-
borat und Tetraphenylphosphoniumphenolat. Am meisten bevorzugt ist Tetraphenylphosphoniumphenolat. Be-
vorzugte Mengen an Phosphoniumsalzkatalysatoren sind beispielsweise 10–2 bis 10–8 Mol pro Mol Diphenol
und die am meisten bevorzugten Katalysatormengen sind 10–4 bis 10–6 Mol pro Mol Diphenol. Es können zu-
dem gegebenenfalls Cokatalysatoren zusätzlich zu dem oder den Phosphoniumsalz(en) verwendet werden,
um die Geschwindigkeit der Polymerisation zu erhöhen.

[0047] Solche Cokatalysatoren können beispielsweise Salze von Alkalimetallen und Erdalkalimetallen, wie
Hydroxide, Alkoxide und Aryloxide von Lithium, Natrium und Kalium, vorzugsweise Hydroxid-, Alkoxid- oder
Aryloxidsalze von Natrium sein. Am meisten bevorzugt sind Natriumhydroxid- und Natriumphenolat. Die Men-
gen des Cokatalysators können beispielsweise im Bereich von 1 bis 200 μg/kg, vorzugsweise 5 bis 150 μg/
kg und am meisten bevorzugt 10 bis 125 μg/kg jeweils bezogen auf die eingesetzte Masse der Dihydroxydia-
rylverbindung liegen, jeweils berechnet als Natrium.

[0048] Die Polycarbonate können stufenweise hergestellt werden, die Temperaturen können stufenweise im
Bereich von 150 bis 400°C durchgeführt werden, die Verweilzeit in jeder Stufe kann 15 Minuten bis 5 Stunden
betragen, und die Drücke in jeder Stufe können 1000 bis 0,01 mbar betragen. Besonders bevorzugt nimmt die
Temperatur von einer Stufe zur anderen zu und der Druck von einer zur nächsten Stufe ab.

[0049] Die bevorzugt verwendeten Schmelzepolycarbonate sind gekennzeichnet durch die allgemeine Formel
(IV)
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wobei die eckige Klammer sich wiederholende Struktureinheiten bezeichnet, M für Ar oder eine multifunktio-
nelle Verbindung A, B, C sowie Verbindung D steht, wobei Ar eine Verbindung sein kann, die durch Formel
(VIII) oder (IX) dargestellt wird, bevorzugt (IX)

worin
Z C1 bis C8-Alkyliden oder C5 bis C12-Cycloalkyliden, S, SO2 oder eine Einfachbindung ist,
R13, R14, R15 unabhängig voneinander ein substituiertes oder unsubstituiertes C1–C18 Alkylrest ist, bevorzugt
ein substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, Methyl, Propyl, Ethyl, Butyl, Cl oder Br ist und
r, s, t unabhängig voneinander für 0, 1 oder 2 steht,
wobei die multifunktionelle Verbindung A eine Verbindung der Formel

ist, wobei die multifunktionelle Verbindung B eine Verbindung der Formel

ist, wobei die multifunktionelle Verbindung C eine Verbindung der Formel

ist, wobei Verbindung D eine Verbindung der Formel

ist, und die Summe von multifunktionellen Verbindungen A, B, C und D ≥ 5 mg/kg ist,
wobei Y = H oder eine Verbindung der Formel (X)
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ist, wobei
R16 gleich oder verschieden H, C1 bis C20-Alkyl, C6H5 oder C(CH3)2C6H5, und
u 0, 1, 2 oder 3 sein kann,
wobei X = Y oder -[MOCOO]n-Y ist, wobei M und Y die oben angegebene Bedeutung haben.

[0050] Das erfindungsgemäße eingesetzte Polycarbonat kann ein durch Gelpermeationschromatographie be-
stimmtes Mittel des Molekulargewichts von 5.000 bis 80.000, vorzugsweise 10.000 bis 60.000 und in am meis-
ten bevorzugter Weise 15.000 bis 40.000 aufweisen.

[0051] Vorzugsweise hat Ar die folgende Bedeutung:

[0052] Vorzugsweise ist die multifunktionelle Verbindung A die Verbindung A1:

[0053] Vorzugsweise ist die Verbindung B die Verbindung B1:

[0054] Vorzugsweise ist die multifunktionelle Verbindung C die Verbindung C1:

[0055] In den Verbindungen A1, B1 und C1 hat X die oben angegebene Bedeutung. Vorzugsweise ist die
Verbindung D die Verbindung D1:
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[0056] Die zuvor beschriebenen Schmelzepolycarbonate sind nur beispielhaft genannt. Die Anteile der Kom-
ponenten A bis D sind in Summe in Mengen ≥ 5 mg/kg im Schmelzepolycarbonat enthalten.

[0057] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen (Schmelzepolycarbonat-Formmassen) können bei-
spielsweise hergestellt werden, indem man die jeweiligen Bestandteile in bekannter Weise vermischt und bei
Temperaturen von 200°C bis 400°C in üblichen Aggregaten wie Innenknetern, Extrudern und Doppelwellen-
schnecken schmelzcompoundiert und schmelzextrudiert. Die Vermischung der einzelnen Bestandteile kann
sowohl sukzessive als auch simultan erfolgen und zwar sowohl bei etwa 20°C (Raumtemperatur) als auch bei
höherer Temperatur. Die erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen können aber auch separat in unter-
schiedlichen Stadien des Herstellprozesses in die Schmelzepolycarbonat-Formmasse eingebracht werden. So
können z. B. das Alkylphosphat und/oder das Phosphin bereits während oder am Ende der Polykondensation
in das Schmelzepolycarbonat eingebracht werden, bevor aliphatische Carbonsäureester hinzugesetzt werden.

[0058] Die Zugabeform der erfindungsgemäßen Verbindungen ist nicht limitiert. Die erfindungsgemäßen Ver-
bindungen bzw. Mischungen der erfindungsgemäßen Verbindungen können als Feststoffe, z. B. als Pulver,
in Lösung oder als Schmelze der Polymerschmelze zugesetzt werden. Bevorzugt erfolgt die Dosierung der
organischen Phosphorverbindungen und der aliphatischen Carbonsäureester über einen Seitenextruder hin-
ter der letzten Polykondensationsstufe. Im großtechnischen Ausführungsformen wird besonders bevorzugt ein
Seitenextruder mit einem Durchsatz von beispielsweise 200–1000 kg Polycarbonat pro Stunde betrieben.

[0059] In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die optionale Dosierung von Alkylphosphaten beispiels-
weise bei Raumtemperatur in flüssiger Form gemeinsam mit Polycarbonat in den Trichter der Polycarbonat-
Aufgabe des Seitenextruders. Die Menge an Alkylphosphat wird z. B. mit Hilfe einer Membranpumpe oder einer
anderen geeigneten Pumpe dosiert. Die Zugabe von Phosphinen erfolgt bevorzugt in flüssiger Form bei einer
Temperatur von ca. 80 bis 250°C hinter den Trichter der Polycarbonat-Aufgabe in eine Zone des Extruders,
die mit Mischelementen ausgestattet ist. Dabei erfolgt die Entnahme der Phosphine aus einer Ringleitung, die
bevorzugt auf einen Druck von 2–20 bar bevorzugt bei einer Temperatur von 80–250°C gehalten wird. Die
zugesetzte Menge kann über ein Regelventil gesteuert werden.

[0060] Besonders bevorzugt kann hinter dem Seitenextruder eine Zahnradpumpe zur Druckerhöhung instal-
liert werden. Die verwendeten Carbonsäureester können bevorzugt hinter dem Seitenextruder und vor den sta-
tischen Mischer mit einer Membranpumpe oder einer anderen geeigneten Pumpe zudosiert werden. Die Car-
bonsäureester werden dann bevorzugt in flüssiger Form besonders bevorzugt bei 80–250°C mit einer Mem-
branpumpe bei erhöhtem Druck, besonders bevorzugt von 50–250 bar, hinter die Zahnradpumpe dosiert. Al-
ternativ können die Carbonsäureester auch in die Mischzone des Seitenextruders über ein Regelventil in den
Schmelzestrom eingetragen werden.

[0061] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform befindet sich hinter dem Seitenextruder und allen
Additiv-Dosierstellen ein statischer Mischer, um eine gute Durchmischung aller Additive zu gewährleisten. Die
Polycarbonat-Schmelze des Seitenextruders wird dann in den Polycarbonat-Hauptschmelzestrom eingetra-
gen. Die Vermischung des Hauptschmelzestroms mit dem Schmelzestrom des Seitenextruders erfolgt über
einen weiteren statischen Mischer.

[0062] Alternativ zur Flüssigdosierung können die Phosphine und die Carbonsäureester in Form eines Mas-
terbatches (Konzentrat der Additive in Polycarbonat) oder in reiner, fester Form über den Trichter der Polycar-
bonataufgabe des Seitenextruders dosiert werden. Ein solches Masterbatch kann weitere Additive enthalten.

[0063] Alle Additive können auch nachträglich zum Beispiel durch Compoundierung in das Polycarbonat ein-
gebracht werden.

[0064] Die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften geschieht durch die Messung der Schmelzviskosität
der erfindungsgemäßen Formmassen in Pa·s bei Temperaturen von 280°C bis 320°C in Abhängigkeit vom
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Schergefälle, das zwischen 50 und 5000 [1/s] variieren kann. Die Messung erfolgt nach ISO 11443 mit Hilfe
eines Kapillarrheometers.

[0065] Die Bestimmung der optischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Formmassen geschieht durch
Messung des sog. Yellowness-Index (VI) an Normprüfkörpern nach ASTM E313. Die Ergebnisse sind in Ta-
belle 1 und Tabelle 2 zusammengefasst.

[0066] Die Bestimmung der Hydrolysebeständigkeit der erfindungsgemäßen Formmassen geschieht durch
einen sog. Kochtest in Wasser, wobei über einen Zeitraum von 250 h Normprüfkörper in reinem Wasser unter
Rückfluß bei Normaldruck gelagert werden. Veränderungen der so gelagerten Formkörper werden visuell, so-
wie durch Messung der Kerbschlagzähigkeit nach ISO 180/1C und durch Messung der relativen Lösungsvis-
kosität bestimmt. Die relative Lösungsviskosität eta rel wird bestimmt in Methylenchlorid (0,5 g Polycarbonat/
l) bei 25°C in einem Ubbelohde Viskosimeter. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

[0067] Die erfindungsgemäßen Formmassen können zur Herstellung von Formkörpern jeder Art verwendet
werden.

[0068] Diese können beispielsweise durch Spritzguss, Extrusion und Blasformverfahren hergestellt werden.
Eine weitere Form der Verarbeitung ist die Herstellung von Formkörpern durch Tiefziehen aus zuvor herge-
stellten Platten oder Folien.

[0069] Beispiele der erfindungsgemäßen Formkbrper sind Profile, Folien, Gehäuseteile jeder Art, z. B. für
Haushaltsgeräte wie Saftpressen, Kaffeemaschinen, Mixer; für Büromaschinen wie Monitore, Drucker, Kopie-
rer; für Platten, Rohre, Elektroinstallationskanäle, Fenster, Türen und Profile für den Bausektor, Innenausbau
und Außenanwendungen; auf dem Gebiet der Elektrotechnik z. B. für Schalter und Stecker. Ferner können die
erfindungsgemäßen Formkörper für Innenaus- und Bauteile von Schienenfahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen,
Bussen und anderen Kraftfahrzeugen sowie für Kfz-Karosserieteile verwendet werden.

[0070] Die erfindungsgemäßen Formkörper können transparent, translucent oder opak sein. Weitere Form-
körper sind insbesondere optische und magnetooptische Datenspeicher wie Mini Disk, Compact Disk (CD) oder
Digital Versstile Disk (DVD), Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, optische Linsen und Prismen, Linsen
für Beleuchtungszwecke, Autoscheinwerferlinsen, Verglasungen für Bau- und Kraftfahrzeuge, Verscheibungen
anderer Art wie für Gewächshäuser, sogenannte Stegdoppelplatten oder Hohlkammerplatten.

Beispiele

[0071] Die erfindungsgemäßen Compounds wurden auf einem Extruder ZE25/3 der Fa. Berstorff, Hannover,
mit einem Durchsatz von 10 kg/Std. hergestellt. Die Gehäusetremperaturen betrugen 220 bis 260°C. Die ver-
schiedenen Additive wurden in Form einer Pulvermischung mit Polycarbonatpulver – 5 Gew.-% bezogen auf
die Gesamteinwaage – zudosiert.

[0072] PC 1 ist ein Polycarbonat ohne Additive auf Basis von Bisphenol A und DPC mit einer Schmelze-
Volumenfließrate (MVR) von 12,5 cm3/10 min (300°C/1,2 kg). Multifunktionelle Verbindungen A: 343 ppm, B:
32 ppm, C: 18 ppm, D: 76 ppm.

[0073] PC 2 ist ein Polycarbonat auf Basis von Bisphenol A mit 250 ppm Triphenylphosphin (TPP) und 100 ppm
Triisooctylphosphat (TOF) und einem MVR von 12,5 cm3/10 min (300°C/1,2 kg). Multifunktionelle Verbindungen
A: 340 ppm, B: 39 ppm, C: 15 ppm, D: 129 ppm.

[0074] PC 3 ist ein Polycarbonat ohne Additive auf Basis von Bisphenol A mit einem MVR von 19 cm3/10 min
(300°C/1,2 kg). Multifunktionelle Verbindungen A, B, C und D unterhalb der Nachweisgrenze.

[0075] Tabelle 1 zeigt, dass Beispiel 1 keine Additive enthält, während Beispiele 2 und 3 keine Phosphorad-
ditive enthalten. Beispiele 1 bis 3 dienen als Vergleichsbeispiele.

[0076] Beispiele 4 und 5 enthalten sowohl Phosphoradditive (Triphenylphosphin TPP und Triisooctylphosphat
TOF) als auch aliphatische Carbonsäureester (Glycerinmonostearat (GMS) und sind erfindungsgemäß.
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[0077] Die erfindungsgemäßen Beispiele 4 und 5 zeigen im Vergleich zu den nicht erfindungsgemäßen Bei-
spielen 1 bis 3 verbesserte Fließfähigkeit, bestimmt anhand der gemessenen Schmelzviskositäten, und ver-
besserte optische Eigenschaften, durch den niedrigeren YI-Wert verdeutlicht.

[0078] Die in Tabelle 1 gezeigten erfindungsgemäßen Beispiele belegen damit die verbesserten optischen
Eigenschaften und die verbesserte Fließfähigkeit im Vergleich zu den nicht erfindungsgemäßen Beispielen.

[0079] Tabelle 2 zeigt, dass Beispiel 6 keine Additive enthält. Beispiele 7 und 8 enthalten keine Phosphorad-
ditive. Beispiele 6 bis 8 dienen als Vergleichsbeispiele

[0080] Beispiele 9, 10 und 11 enthalten erfindungsgemäß sowohl Phosphoradditive (Triphenylphosphin TPP
und Triisooctylphosphat TOF) als auch aliphatische Carbonsäureester (Pentaerythrittetrastearat PETS).

[0081] Die erfindungsgemäßen Beispiele 9 bis 11 zeigen im Vergleich zu den nicht erfindungsgemäßen Bei-
spielen 6 bis 8 verbesserte Fließfähigkeit, bestimmt anhand der gemessenen Schmelzviskositäten, und ver-
besserte optische Eigenschaften, durch den niedrigeren YI-Wert verdeutlicht.

[0082] Die in Tabelle 2 gezeigten erfindungsgemäßen Beispiele belegen damit die verbesserten optischen
Eigenschaften und die verbesserte Fließfähigkeit im Vergleich zu den nicht erfindungsgemäßen Beispielen.

[0083] Beispiel 12 in Tabelle 3 enthält Triphenylphosphin und Pentaerythrittetrastearat und ist damit erfin-
dungsgemäß.

[0084] Beispiel 13 enthält Trialkylphophit (Tris[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl]phosphit) und Pentaerythrittetras-
tearat und ist damit nicht erfindungsgemäß.

[0085] Das erfindungsgemäße Beispiel 12 aus Tabelle 3 zeigt im Gegensatz zum nicht erfindungsgemäßen
Beispiel 13 eine wesentlich höhere Hydrolysebeständigkeit. Bei dem nicht erfindungsgemäßen Beispiel 13 tritt
bereits nach 50 h Wasserlagerung ein dramatischer Abfall der Kerbschlagzähigkeit (Sprödbruch) und der Lö-
sungsviskosität auf, während die erfindungsgemäßen Formkörper noch zäh brechen und nur eine marginale
Minderung der Lösungsviskosität aufweisen. Nach 100 h wird bei dem nicht erfindungsgemäßen Beispiel 13
zusätzlich zum Abfall bei der Lösungsviskosität eine Trübung der gelagerten Formkörper durch sog. Flitterbil-
dung beobachtet, wohingegen bei dem erfindungsgemäße Beispiel 12 erneut nur eine marginale Änderung
der Lösungsviskosität und keine Veränderung des Aussehens beobachtet wird.

[0086] Das in Tabelle 3 gezeigte erfindungsgemäße Beispiel belegt damit die verbesserte Hydrolysestabilität
im Vergleich zum nicht erfindungsgemäßen Beispiel.
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Patentansprüche

1.  Zusammensetzung, enthaltend ein Schmelzepolycarbonat, wenigstens ein Phosphin der Formel (I) und
wenigstens einen aliphatischen Carbonsäureester:

wobei Ar1 und Ar2 gleiche oder unterschiedliche unsubstituierte oder substituierte Arylreste sind und
R' ein unsubstituierter oder substituierter Arylrest oder einer der folgenden Reste (Ia) bis (Ih) ist
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in denen R ein unsubstituierter oder substituierter C6-C14-Aryl-Rest ist und, ”n” und ”m” jeweils unabhängig
voneinander eine ganze Zahl von 1 bis 7 sind und wobei die H-Atome der Reste (Ia) bis (Ic) noch durch
Substituenten ersetzt sein können und wobei
R' noch 4-Phenyl-phenyl oder a-Naphthyl sein kann, wenn beide Ar's in Formel (I) jeweils ebenfalls 4-Phenyl-
phenyl oder α-Naphthyl sind. Hierbei können die 4-Phenyl-phenyl- und die α-Naphthyl-Reste noch Substitu-
enten tragen.

2.  Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, enthaltend wenigstens ein Alkylphosphat.

3.  Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 oder 2, enthaltend ein Schmelzepolycarbonat der Formel (IV)

wobei die eckige Klammer sich wiederholende Struktureinheiten bezeichnet,
M gleich Ar oder eine multifunktionelle Verbindung A, B, C sowie Verbindung D ist,
wobei Ar eine Verbindung sein kann, die durch Formel (VIII) oder (IX) dargestellt wird,

wobei
Z C1 bis C8-Alkyliden oder C5 bis C12-Cycloalkyliden, S, SO2 oder eine Einfachbindung,
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R13, R14, R15 unabhängig voneinander ein substituiertes oder unsubstituiertes C1-C18 Alkylrest ist, bevorzugt
ein substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, Methyl, Propyl, Ethyl, Butyl, Cl oder Br ist und n für 0, 1 oder
2 steht,
r, s, t unabhängig voneinander 0, 1, 2 oder 3 sein kann,
wobei X = Y oder -[MOCOO]n-Y ist,
wobei die multifunktionelle Verbindung A eine Verbindung der Formel

ist, wobei die multifunktionelle Verbindung B eine Verbindung der Formel

ist, wobei die multifunktionelle Verbindung C eine Verbindung der Formel

ist, wobei Verbindung D eine Verbindung der Formel

ist, und die Summe von multifunktionellen Verbindungen A, B, C und D ≥ 5 mg/kg ist,
wobei Y = H oder eine Verbindung der Formel (X)

ist, wobei
R16 gleich oder verschieden H, C1 bis C20-Alkyl, C6H5 oder C(CH3)2C6H5, und
u 0, 1, 2 oder 3 sein kann,
wobei M und Y die oben angegebene Bedeutung haben,

4.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten
Phosphine Verbindungen der Formel (I) sind oder deren oxidische Form oder eine Mischung daraus.

5.   Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Phosphin
Triphenylphosphin eingesetzt wird oder dessen oxidische Form oder eine Mischung daraus.
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6.  Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 5 dadurch gekennzeichnet, dass bis zu 80% der verwendeten
Triarylphosphine in Form ihrer Oxide vorliegen.

7.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten
Alkylphosphate Verbindungen der allgemeinen Formel (II) sind:

wobei R1 bis R3 H, gleiche oder unterschiedliche linerare, verzweigte oder zyklische Alkylreste sein können.

8.   Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Alkylphos-
phat wenigstens eines ausgewählt aus Mono-Di oder Triisooctylphosphat (Tri-2-ethylhexylphosphat) verwen-
det wird.

9.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten
aliphatischen Carbonsäureester Verbindungen der allgemeinen Formel (III) sind:

(R'1-CO-O)n-R'2-(OH)m mit n = 1 bis 4 und m = 3 bis 0 (III)

wobei R'2 ein Alkylrest eines 1- bis 4-wertigen aliphatischen Alkohols R'2-(OH)n ist, und
R'1 ein aliphatischer gesättigter oder ungesättigter, linearer, zyklischer oder verzweigter Alkylrest ist.

10.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Carbonsäu-
reester Ester von Pentaerythrit, Glycerin, Trimethylolpropan, Propandiol, Stearylalkohol, Cetylalkohol oder My-
ristylalkohol mit Myristin-, Palmitin-, Stearin- oder Montansäure, und Gemische daraus, eingesetzt werden.

11.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten
Phosphine in Mengen von 10 bis 2000 mg/kg bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzungeinge-
setzt werden.

12.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten
Alkylphosphate in Mengen von 0,5 bis 500 mg/kg bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung
eingesetzt werden.

13.  Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten
Carbonsäureester in Mengen von 50 bis 8000 mg/kg bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung
eingesetzt werden.

14.  Verfahren zur Herstellung von Polycarbonat-Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das einzusetzende Polycarbonat durch Schmelzumesterungsreaktion von
Bisphenolen und Kohlesäurediestern hergestellt wird.

15.  Verfahren zur Herstellung von Polycarbonat-Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das einzusetzende Polycarbonat durch Kondensation von Carbonatoligo-
meren, die Hydroxy- und/oder Carbonatendgruppen enthalten, und Bisphenolen sowie Kohlensäurediestern
hergestellt werden.

16.  Verfahren zur Herstellung von Polycarbonat-Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die eingesetzten Additive dem Schmelzepolycarbonat Schmelzestrom hin-
ter der letzten Polykondensationsstufe über einen Seitenextruder zugeführt und anschließend in statischen
Mischern vermischt werden.

17.  Verfahren zur Herstellung von Polycarbonat-Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten Carbonsäureester hinter dem Seitenextruder und vor den
statischen Mischer mit einer Membranpumpe oder einer anderen geeigneten Pumpe zudosiert werden.
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18.  Formkörper, enthaltend eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 14.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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